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                                                                                                                    Frankfurt, 23.04.2020 

Lehrgangssaison 2020   
 

Liebe Aktive, Trainer und Tanzsportfreunde, 

 

die Corona Pandemie hat unser Leben verändert und stellt unseren Tanzsport vor neue Herausfor-

derungen. Wir haben im Präsidium beschlossen, dass wir dieses Jahr keine Trainer C Ausbildung 

anbieten werden, da ein großer Teil der Lehrgänge in die Monate Mai und Juni fallen. Auch werden 

wir keine Lehrgänge bis 30. Juni 2020 anbieten.  

 

Die Trainer B Ausbildung hat zwei Lehrgänge Ende Juni und alle weiteren im September / Okto-

ber. Ich werde versuchen, die Lehrgänge für Juni zu verschieben, sofern es keine Änderungen der 

vorgegebenen Maßnahmen gibt, damit wir die Trainer B Ausbildung anbieten können. 

 

Lizenzverlängerung: Vom DOSB haben wir folgende Information für die Verlängerung der Trainer 

C und B Lizenz erhalten: 

 
Auf der Grundlage der Problemanzeigen und der Diskussion im Wissensnetz hat der DOSB-Vorstand beschlossen, die Vor-

gaben für die DOSB-Lizenzverlängerung und für die maximale Ausbildungsdauer während der Corona-Krise dahingehend 

zu verändern, dass die Ausbildungsträger bei Bedarf … 

1.       … DOSB-Lizenzen, die bis 31.12.2020 ungültig werden, auch ohne absolvierte Fortbildung um ein zu-

sätzliches Jahr ab dem Tag des letzten Gültigkeitstages und eben so 

2.       … die Ausbildungsdauer von DOSB-Lizenzausbildungen, die aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden 

können, um ein Jahr und damit auf maximal 3 Jahre  

verlängern können. 

Die Diskussion im DOSB-Wissensnetz hat gezeigt, dass eine flexible Lösung für die Verbände angebracht ist. Einige Verbän-

de können ihre Fortbildungen auch digital oder zeitlich gestreckt durchführen, sodass sie keinerlei Änderungen benötigen. 

Viele Verbände haben verdeutlicht, dass durch die derzeitige Corona-Krise massive Probleme entstehen in diesem Jahr ihre 

Fortbildungen durchführen zu können, da sie beispielsweise saisonal gebunden sind.  

Aus diesem Grund hat der DOSB-Vorstand beschlossen, den Verbänden einen Korridor zur Lizenzverlängerung von bis zu 

einem zusätzlichen Jahr ermöglichen. Wer keinen Handlungsbedarf hat, muss entsprechend auch nichts in seiner Praxis 

ändern. 

 

Wir werden alle Lizenzen, die 2020 ablaufen, ohne dass die entsprechenden Nachweise erbracht 

werden konnten, um ein Jahr (bis 2021) verlängern. In 2021 müssen dann 30 LE Erhalt-Nachweise 

vorgelegt werden. Die Lizenzen werden dann in 2021 um drei Jahre verlängert. 

 

Solltet Ihr weitere Fragen haben, stehe ich Euch gerne zur Verfügung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Heike Müller 

DVG Lehrwartin 


